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Kundenschutz (vgl. § 71 TKG) und Angebotspakete 
(vgl. § 66 TKG) 

Die nachfolgenden Regelungen enthalten Hin-
weise zu den nach dem TKG und dem TDDDG gel-
tenden zwingenden Kundenschutzbestimmungen. 
Von diesen kann, soweit gesetzlich nicht ein ande-
res bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Endnut-
zers abgewichen werden. Die folgenden Hinweise 
bezwecken eine solche unzulässige Abweichung 
in keiner Weise. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn – etwas aus Gründen des Sachzusammenhangs 
oder der besseren Lesbarkeit – die Vorschriften des 
TKG und des TDDDG nicht vollständig oder nur sin-
ngemäß wiedergegeben werden. Nach § 71 Abs. 3 
TKG gilt: § 52 Absatz 1 bis 3, § 54 Absatz 1 und 4, die §§ 
55, 56 Absatz 1, die § 58, § 60, § 61, § 66 und § 71 Ab-
satz 2 TKG sind auch auf Kleinstunternehmen oder 
kleine Unternehmen sowie Organisationen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht anzuwenden, es sei denn, 
diese haben ausdrücklich dem Verzicht der An-
wendung dieser Bestimmungen zugestimmt. Wenn 
ein Dienstpaket oder ein Dienst- und Endgerätepa-
ket, das Verbrauchern angeboten wird, mindestens 
einen Internetzugangsdienst oder einen öffentlich 
zugänglichen nummerngebundenen interpersonel-
len Telekommunikationsdienst umfasst (Paketver-
trag), gelten die §§ 52 und 54 Absatz 3, §§ 56, 57 und 
59 Absatz 1 TKG für alle Elemente des Pakets ein-
schließlich derjenigen Bestandteile, die ansonsten 
nicht unter jene Bestimmungen fallen. Wenn ein 
Bestandteil des Pakets nach untenstehender Bes-
timmung bei Nichteinhaltung der Vertragsbestim-
mungen oder nicht erfolgter Bereitstellung vor dem 
Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit kündbar ist, 
kann der Verbraucher anstelle der Kündigung des 
einzelnen Vertragsbestandteils den Vertrag im 
Hinblick auf alle Bestandteile des Pakets kündigen. 

Transparenz, Veröffentlichung von Informationen 
und Dienstemerkmalen zur Kostenkontrolle (vgl. § 
52 TKG) 

NetDüsseldorf veröffentlicht für das Angebot von 
Internetzugangsdiensten und interpersonellen 
Telekommunikationsdiensten die in § 52 Abs. 1 TKG 
genannten Informationen (insbesondere zu gel-
tenden Preisen und Tarifen, Vertragslaufzeit, Stan-
dardbedingungen für den Zugang, Dienstequalität, 
für Nutzer mit Behinderungen bestimmte Produk-
te, standortbezogene Mobilfunkabdeckung). Auch 
die Hinweise nach § 52 Abs. 2 TKG werden entspre-
chend erteilt (insbesondere zu den Kontaktang-
aben, Umfang und Hauptmerkmalen der Dienste, 
Tarifen, AGB, Verfahren zur Streitbeilegung, grun-
dlegenden Rechten des Kunden, Verteilung der 
Kosten, Folgen von Zahlungsverzug und Sperre, 
Tonwahl- und Mehrfrequenzwahlverfahren, Tarif-

beratung). Unsere aktuell gültigen Informationen 
hierzu finden Sie auf unserer Internetseite www.
net-duesseldorf.de im Downloadcenter. Zahlreiche 
Informationen hierzu (dies aber nicht abschließend 
und vollständig) finden Sie auch in diesen AGB. 

Besondere Informationen nach TKG (insbesonde-
re auch § 53 TKG) und der Transparenz-VO 

NetDüsseldorf gewährleistet zudem, soweit hierzu 
nach der Transparenz-VO verpflichtet, Folgendes: 
Für Internetzugangsdienste stellt NetDüsseldorf 
die Angaben nach § 1 Abs. 2 TK-Transparenzverord-
nung in einem Produktinformationsblatt zusam-
men. Das oder die Produktinformationsblätter 
werden in den Verkaufsstellen der NetDüsseldorf 
als Ausdruck bereitgehalten und stehen bei der 
Online-Vermarktung online zum Download zur Ver-
fügung und gewähren entsprechend auch Zugriff 
auf Produktinformationsblätter, die nicht mehr ver-
marktet werden (damit sich Kunden, die einen sol-
chen Vertrag abgeschlossen haben, noch weiter in-
formieren können). Die Produktinformationsblätter 
werden ab dem 01.07.2017 oder aber nach diesem 
Datum ab der Vermarktung eines Produktes bere-
itgestellt. NetDüsseldorf gibt in jeder Rechnung 
die in § 5 Transparenz-VO genannten Angaben zur 
Vertragslaufzeit an. NetDüsseldorf weist für die an-
gebotenen Internetzugangsdienste zudem auf das 
Bestehen unabhängiger Vergleichsinstrumente 
(vgl. § 53 TKG) hin. Mindestens ein solches wird 
von der BNetzA verfügbar gemacht (siehe aufzu-
findende Hinweise unter https://www.bundesnet-
zagentur.de und deren Unterseiten). Zu diesem 
hat der Verbraucher kostenlos Zugang. Zudem 
weist NetDüsseldorf auf die Überprüfbarkeit der 
Datenübertragungsrate nach § 7 Abs. 1 Transpar-
enzVO hin. Der Kunde kann nach der Schaltung 
des Anschlusses sich über die aktuelle Qualität 
der im nächsten Absatz genannten Produktmerk-
male informieren, indem (1.) eine anbieterinitiierte 
Messung durchgeführt wird, (2.) ein Angebot des 
Anbieters zur Messung besteht, die durch den Kun-
den durchgeführt werden kann oder (3.) ein Ange-
bot der Bundesnetzagentur zur Messung besteht. 
Die Messung der Datenübertragungsrate, die über 
den Zugang des Kunden bei einem Internetzugang 
erreicht wird, umfasst mindestens (1.) die aktuelle 
Download-Rate, (2.) die aktuelle Upload-Rate und 
(3.) die Paketlaufzeit. Falls NetDüsseldorf mit dem 
Kunden ein beschränktes Datenvolumen vereinbart 
hat, wird NetDüsseldorf dem Kunden die nach § 10 
Transparenz-VO erforderlichen Informationen in 
der dort geregelten Weise zur Verfügung stellen. 

TKG-Kundenschutz

NetDüsseldorf GmbH | Berliner Allee 59, 40212 Düsseldorf | www-net-duesseldorf.de | Tel. 211 95 95 0000 | Geschäftsführung: Christoph Keisers | 
HRB 100314 | AG Düsseldorf | Sparkasse Düsseldorf | IBAN DE63300501101008951856| BIC DUSSDEDDXXX | USt-ID-Nr. DE360713131 | Steuer-Nr. 

217/5785/0111 | Gläubiger-ID DE84ZZZ00000103993 | Änderungen vorbehalten | Stand 01.09.2023 |
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Vertragsschluss und Vertragszusammenfassung 
(vgl. § 54 TKG) sowie Informationsanforderungen 
(§ 55 TKG) 

Bevor der Kunde seine Vertragserklärung abgibt, 
stellt NetDüsseldorf ihm die in Artikel 246 oder 
Artikel 264a § 1 EG-BGG genannten Informationen 
zur Verfügung. Zudem stellt NetDüsseldorf dem 
Kunden vor diesem Zeitpunkt eine Vertragszusam-
menfassung nach § 54 Abs. 3 TKG zur Verfügung. 
Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Informa-
tionen werden Inhalt des Vertrages, es sei denn, 
die Vertragsparteien haben ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart. Zudem stellt NetDüsseldorf 
vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt die in § 
55 TKG genannten Informationen zur Verfügung. 

Laufzeit, ordentliche und außerordentliche Kün-
digung (vgl. § 56 TKG) 

Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, haben 
alle Verträge öffentlich zugänglicher Telekommu-
nikationsdienste, die ein Verbraucher oder Un-
ternehmen nach § 71 Abs. 3 TKG schließt, eine an-
fängliche Laufzeit („Mindestlaufzeit“) von 12 oder 
24 Monaten (je nach der getroffenen Vereinbarung) 
und können in dieser Zeit nicht ordentlich gekün-
digt werden; das Recht zur außerordentlichen Kün-
digung bleibt jeweils unberührt. Die Mindestlauf-
zeit des Vertrages ergibt sich aus dem vom Kunden 
auszufüllenden Auftragsformular. Die Vertragslauf-
zeit beginnt mit der Auftragsbestätigung durch 
NetDüsseldorf, spätestens aber mit Freischaltung 
des NetDüsseldorf-Anschlusses des Kunden. Der 
Vertrag verlängert sich stillschweigend auf unbes-
timmte Zeit, wenn der Kunde den Vertrag nicht mit 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zum Ende 
der Mindestlaufzeit kündigt. In diesem Falle beträgt 
die Kündigungsfrist ab der Umwandlung in einen 
Vertrag mit unbestimmter Laufzeit einen Monat. 
Für Leistungs- und Tarifoptionen gilt, soweit nichts 
Abweichendes vereinbart ist, eine anfängliche 
Laufzeit von einem Monat. Sie laufen auf unbestim-
mte Zeit und können mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden. 
Endet der Hauptvertrag, zu dem die Option er-
bracht wird, durch ordentliche Kündigung, endet 
auch die Laufzeit der Option. Kündigungen haben 
in Textform zu erfolgen. Erfolgt der Vertragsschluss 
über einzelne Dienstleistungen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten oder haben einzelne Leistungen 
aus anderen Gründen unterschiedliche Laufzeit-
en (z. B. wegen der Bestellung von Optionen), so 
sind diese AGB jeweils insoweit zeitlich anwend-
bar, wie es sich aus den einzelnen Leistungen und 
deren Laufzeit ergibt. Die AGB sind deshalb als 
Rahmenvertrag zu verstehen. Eine fristlose Kün-
digung ist nur aus wichtigem Grund möglich. Ein 

solcher Grund liegt für NetDüsseldorf insbesonde-
re vor, wenn - wegen Zahlungsverzuges des Kun-
den eine Sperre des Anschlusses gemäß § 61 Abs. 
4 TKG mindestens 14 Tage anhält und NetDüssel-
dorf die außerordentliche Kündigung mindestens 
14 Tage vor Inkrafttreten der Kündigung angedroht 
hat, - der Kunde offensichtlich oder nach eigenen 
Angaben zahlungsunfähig ist, - NetDüsseldorf ihre 
Leistung aufgrund behördlicher oder gerichtlicher 
Anordnung einstellen muss, - der Kunde die tech-
nischen Einrichtungen manipuliert und/oder an-
dere betrügerische Handlungen zum Nachteil der 
NetDüsseldorf vornimmt, - oder der Kunde in sons-
tiger Weise die angebotenen Dienste von NetDüs-
seldorf grob missbräuchlich nutzt. - Verstößt der 
Kunde ernsthaft und nachhaltig gegen die in Ziffer 
9 der AGB genannten Pflichten, ist NetDüsseldorf 
nach erfolgloser Abmahnung berechtigt, das Ver-
tragsverhältnis ohne Einhaltung einer Frist zu kün-
digen. Kündigt NetDüsseldorf den Vertrag aus ei-
nem wichtigen Grund, den der Kunde zu vertreten 
hat, so kann NetDüsseldorf vom Kunden als paus-
chalen Schadensersatz für entgangenen Gewinn 50 
% der Summe der nutzungsunabhängigen Entgelte 
verlangen, die ohne Kündigung der NetDüsseldorf 
bis zu dem Zeitpunkt entstanden wären, zu dem der 
Kunde seinerseits den Anschluss hätte frühestens 
ordentlich kündigen können. Beiden Seiten bleibt 
das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass der 
Schaden in Wirklichkeit niedriger oder höher ist. 

Vertragsänderungen (vgl. § 57 Abs. 1 TKG) 

Bei einer Änderung der von NetDüsseldorf zu 
zahlenden Entgelte für besondere Netzzugänge, 
für die Netzzusammenschaltung oder für Dienste 
anderer Anbieter, zu denen NetDüsseldorf dem 
Kunden Zugang gewährt, kann NetDüsseldorf die 
vom Kunden vertraglich geschuldeten Entgelte für 
die betroffene Leistung entsprechend nach billi-
gem Ermessen anpassen. Das billige Ermessen ist 
in der Weise auszuüben, dass NetDüsseldorf nur 
die Änderungen ausgleicht, ohne einen weiteren 
Vorteil zu erlangen. Dies gilt insbesondere auch 
für die eventuell vereinbarte Zugangsvermittlung 
zu Sonderrufnummern (wie z. B. 0900/0137, In-
marsat usw.). Ein Änderungsrecht nach billigem 
Ermessen ergibt sich auch zur Anpassung des Ver-
tragsverhältnisses an zwingende Vorgaben des 
TKG sowie der hierzu ergangenen Rechtsverord-
nungen sowie an behördliche oder gerichtliche 
Entscheidungen in Zusammenhang mit dem TKG 
und dem Rechtsverhältnis zur Telekom Deutsch-
land GmbH, deren mit dieser im Sinne des § 15 
AktG verbundenen Unternehmen und anderen 
maßgeblichen Netzbetreibern (Anpassung an das 
zwingende regulatorische Ändert NetDüsseldorf 
die Vertragsbedingungen einseitig, kann der End-
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nutzer den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist und ohne Kosten kündigen, es sei denn, 
die Änderungen sind (1.) ausschließlich zum Vorteil 
des Endnutzers, (2.) rein administrativer Art und 
haben keine negativen Auswirkungen auf den End-
nutzer oder (3.) unmittelbar durch Unionsrecht 
oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrie-
ben. NetDüsseldorf wird den Kunden mindestens 
einen Monat, höchstens zwei Monate, bevor eine 
Vertragsänderung wirksam werden soll, klar und 
verständlich auf einem dauerhaften Datenträger 
über Folgendes unterrichten: (1.) den Inhalt und den 
Zeitpunkt der Vertragsänderung und (2.) ein beste-
hendes Kündigungsrecht des Endnutzers nach § 
57 TKG. Ein Kündigungsrecht besteht nicht, soweit 
NetDüsseldorf die Preise bei einer Änderung des 
gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuersatz-
es nach den gesetzlichen Vorschriften anpasst. 

Tarifberatung (vgl. § 57 Abs. 3 TKG) 

NetDüsseldorf berät aufgrund der gesetzlichen 
Verpflichtung nach § 57 Abs. 3 TKG die Endnu-
tzer hinsichtlich des für den jeweiligen Endnu-
tzer besten Tarifs in Bezug auf ihre Dienste. Sie 
berücksichtigt hierbei insbesondere den Umfang 
der vom Endnutzer aktuell vertraglich vereinbar-
ten Dienste, insbesondere in Bezug auf das en-
thaltene Datenvolumen. Anbieter erteilen Endnut-
zern Informationen über den hiernach ermittelten 
besten Tarif mindestens einmal pro Jahr. Die Ber-
atung erfolgt per Brief oder Bereitstellung der Tar-
ifberatung im Kundenservicebereich. Besteht eine 
wirksame Einwilligung des Kunden in Telefonw-
erbung, kann die Beratung auch im Rahmen eines 
Anrufs der NetDüsseldorf beim Kunden erfolgen.

Leistungsstörungen und Gewährleistungen bei 
Internetzugangsdiensten (vgl. § 57 Abs. 4 TKG) 

Im Falle von - erheblichen, kontinuierlichen oder re-
gelmäßig wiederkehrenden Abweichungen bei der 
Geschwindigkeit oder bei anderen Dienstequal-
itätsparametern zwischen der tatsächlichen Leis-
tung der Internetzugangsdienste und der vom An-
bieter der Internetzugangsdienste gemäß Artikel 4 
Absatz 1 lit. a) bis d) der Verordnung (EU) 2015/2120 
angegebenen Leistung, die durch einen von der 
Bundesnetzagentur bereitgestellten oder von ihr 
oder einem von ihr beauftragten Dritten zertifizier-
ten Überwachungsmechanismus ermittelt wurden, 
oder - anhaltenden oder häufig auftretenden er-
heblichen Abweichungen zwischen der tatsäch-
lichen und der im Vertrag angegebenen Leistung 
eines Telekommunikationsdienstes mit Ausnahme 
eines Internetzugangsdienstes, ist der Kunde, 
wenn er Verbraucher ist, unbeschadet sonstiger 
Rechtsbehelfe berechtigt, das vertraglich verein-

barte Entgelt zu mindern oder den Vertrag außer-
ordentlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
zu kündigen. Bei der Minderung ist das vertraglich 
vereinbarte Entgelt in dem Verhältnis herabzuset-
zen, in welchem die tatsächliche Leistung von der 
vertraglich vereinbarten Leistung abweicht. Ist der 
Eintritt der Voraussetzungen von Satz 1 lit. a) oder 
lit. b) unstreitig oder vom Verbraucher nachgewi-
esen worden, besteht das Recht des Verbrauchers 
zur Minderung so lange fort, bis der Anbieter den 
Nachweis erbringt, dass er die vertraglich verein-
barte Leistung ordnungsgemäß erbringt. Im Falle 
des vollständigen Ausfalls eines Dienstes ist eine 
erhaltene Entschädigung nach § 58 Absatz 2 TKG 
auf die Minderung anzurechnen. Für eine Kün-
digung nach Satz 1 ist § 314 Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs entsprechend anzuwenden. 
Für die Entschädigung des Anbieters im Falle ein-
er Kündigung nach Satz 1 gilt § 56 Absatz 4 Satz 2 
bis 4 TKG entsprechend. Die vorstehenden Rege-
lungen gelten nach bei einem sog. „Angebotspa-
ket“, welches neben dem Internetzugangsdienst 
auch andere Leistungen umfasst, für alle Leis-
tungen dieses Angebotspaketes (vgl. § 66 TKG). 

Entstörung bei Telekommunikationsdiensten (vgl. 
§ 58 TKG) 

Der Endkunde kann von NetDüsseldorf bei der Er-
bringung von Telekommunikationsdiensten ver-
langen, dass diese eine Störung unverzüglich und 
unentgeltlich beseitigt, es sei denn, der Endkunde 
hat die Störung selbst zu vertreten. Satz 1 gilt 
nicht für nummernunabhängige interpersonelle 
Telekommunikationsdienste oder die Bereitstel-
lung von Übertragungsdiensten für Dienste der 
Maschine-Maschine-Kommunikation. Der End-
kunde hat bei der Entstörung eine Mitwirkung-
spflicht. Der Anbieter hat den Eingang einer 
Störungsmeldung sowie die Vereinbarung von Kun-
dendienst- und Installationsterminen jeweils unver-
züglich gegenüber dem Endkunden zu dokumentie-
ren. Wenn der Anbieter die Störung nicht innerhalb 
eines Kalendertages nach Eingang der Störung-
smeldung beseitigen kann, ist er verpflichtet, den 
Endkunden spätestens innerhalb des Folgetag-
es darüber zu informieren, welche Maßnahmen er 
eingeleitet hat und wann die Störung voraussicht-
lich behoben sein wird. Wird die Störung nicht in-
nerhalb von zwei Kalendertagen nach Eingang der 
Störungsmeldung beseitigt, kann der Endkunde ab 
dem Folgetag für jeden Tag des vollständigen Aus-
falls des Dienstes eine Entschädigung verlangen, 
es sei denn, der Endkunde hat die Störung oder ihr 
Fortdauern zu vertreten, oder die vollständige Un-
terbrechung des Dienstes beruht auf gesetzlich 
festgelegten Maßnahmen nach diesem Gesetz, der 
Verordnung (EU) 2015/2120, sicherheitsbehördli-
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chen Anordnungen oder höherer Gewalt. Die Höhe 
der Entschädigung beträgt am dritten und vierten 
Tag 5 Euro oder 10 Prozent und ab dem fünften Tag 
10 Euro oder 20 Prozent der vertraglich vereinbarten 
Monatsentgelte bei Verträgen mit gleichbleiben-
dem monatlichem Entgelt, je nachdem, welcher 
Betrag höher ist. Soweit der Endkunde wegen der 
Störung eine Minderung nach § 57 Absatz 4 TKG 
geltend macht, ist diese Minderung auf eine nach 
diesem Absatz zu zahlende Entschädigung anzu-
rechnen. Das Recht des Endkunden, einen über die 
Entschädigung nach diesem Absatz hinausgehen-
den Schadensersatz zu verlangen, bleibt unberührt. 
Die Entschädigung ist auf einen solchen Schadens-
ersatz anzurechnen; ein solcher Schadensersatz 
ist auf die Entschädigung anzurechnen. Wird ein 
vereinbarter Kundendienst- oder Installationster-
min vom Anbieter versäumt, kann der Endkunde für 
jeden versäumten Termin eine Entschädigung in 
Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich 
vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit 
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nach-
dem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei denn, 
der Verbraucher hat das Versäumnis des Termins zu 
vertreten. Absatz 3 Satz 4 und 5 gelten entsprech-
end. Sollte die Bundesnetzagentur weitere Einzel-
heiten der Entstörung durch Festlegung regeln, 
finden diese Regelung vertragliche Anwendung. 

Rufnummernänderung/Rufnummernmitnahme 
(vgl. § 59 TKG) 

Anbieterwechsel und Rufnummernmitnahme er-
folgen unter Leitung des aufnehmenden Anbieters. 
Anbieter von Internetzugangsdiensten und öffen-
tlich zugänglichen nummerngebundenen inter-
personellen Telekommunikationsdiensten erteilen 
Endnutzern vor und während des Anbieterwechsels 
ausreichende Informationen. Der aufnehmende 
und der abgebende Anbieter sowie die Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze sind dabei 
zur Zusammenarbeit verpflichtet. Sie sorgen dafür, 
dass es keine Unterbrechung des Dienstes gibt, sie 
verzögern oder missbrauchen den Wechsel oder die 
Rufnummernmitnahme nicht und führen diese nicht 
ohne vertragliche Vereinbarung des Endnutzers mit 
dem aufnehmenden Anbieter durch. Die Anbieter 
müssen bei einem Anbieterwechsel sicherstellen, 
dass die Leistung des abgebenden Anbieters ge-
genüber dem Endnutzer nicht unterbrochen wird, 
bevor die vertraglichen und technischen Vorauss-
etzungen für einen Anbieterwechsel vorliegen, es 
sei denn, der Endnutzer verlangt dies. Der aufneh-
mende Anbieter stellt sicher, dass die Aktivierung 
des Telekommunikationsdienstes am mit dem End-
nutzer ausdrücklich vereinbarten Tag unverzüglich 
erfolgt. Bei einem Anbieterwechsel darf der Dienst 
des Endnutzers nicht länger als einen Arbeitstag 

unterbrochen werden. Schlägt der Wechsel inner-
halb dieser Frist fehl, gilt Satz 2 entsprechend. Der 
abgebende Anbieter hat ab Vertragsende bis zum 
Ende der Leistungspflicht nach Absatz 2 Satz 2 ge-
genüber dem Endnutzer einen Anspruch auf Ent-
geltzahlung. Die Höhe des Entgelts richtet sich nach 
den ursprünglich vereinbarten Vertragsbedingun-
gen mit der Maßgabe, dass sich die vereinbarten 
Anschlussentgelte nach Vertragsende um 50 Proz-
ent reduzieren, es sei denn, der abgebende Anbiet-
er weist nach, dass der Endnutzer die Verzögerung 
des Anbieterwechsels zu vertreten hat. Der abge-
bende Anbieter hat im Falle des Absatzes 2 Satz 1 
gegenüber dem Endnutzer eine taggenaue Abrech-
nung vorzunehmen. Der Anspruch des aufnehmen-
den Anbieters auf Entgeltzahlung gegenüber dem 
Endnutzer entsteht nicht vor erfolgreichem Ab-
schluss des Anbieterwechsels. Wird der Dienst des 
Endnutzers bei einem Anbieterwechsel länger als 
einen Arbeitstag unterbrochen, kann der Endnutzer 
vom abgebenden Anbieter für jeden weiteren Ar-
beitstag der Unterbrechung eine Entschädigung in 
Höhe von 10 Euro oder 20 Prozent des vertraglich 
vereinbarten Monatsentgeltes bei Verträgen mit 
gleichbleibendem monatlichem Entgelt, je nach-
dem welcher Betrag höher ist, verlangen, es sei 
denn, der Endnutzer hat die Verzögerung zu ver-
treten. Wird ein vereinbarter Kundendienst- oder 
Installationstermin vom abgebenden oder aufneh-
menden Anbieter versäumt, kann der Endnutzer 
von dem jeweiligen Anbieter für jeden versäumten 
Termin eine Entschädigung in Höhe von 10 Euro 
oder 20 Prozent des vertraglich vereinbarten Mon-
atsentgeltes bei Verträgen mit gleichbleibendem 
monatlichem Entgelt, je nachdem welcher Betrag 
höher ist, verlangen, es sei denn, der Endnutzer 
hat das Versäumnis des Termins zu vertreten. Auf 
eine nach diesem Absatz geschuldete Entschädi-
gung ist § 58 Absatz 3 Satz 4 und 5 entsprechend 
anwendbar. Anbieter öffentlich zugänglicher num-
merngebundener interpersoneller Telekommu-
nikationsdienste müssen sicherstellen, dass End-
nutzer auf Antrag die ihnen zugeteilte Rufnummer 
beibehalten können (Rufnummernmitnahme). Ist 
für die Rufnummernmitnahme eine Portierung not-
wendig, können Rufnummern unabhängig von dem 
Anbieter, der den Dienst erbringt, wie folgt portiert 
werden: - im Falle geografisch gebundener Ruf-
nummern an einem bestimmten Standort und - im 
Falle nicht geografisch gebundener Rufnummern 
an jedem Standort. Die Sätze 1 und 2 gelten nur in-
nerhalb der Nummernbereiche oder Nummernteil-
bereiche, die für einen bestimmten Dienst festge-
legt wurden. Insbesondere ist die Portierung von 
Rufnummern für Sprachkommunikationsdienste 
an festen Standorten zu solchen ohne festen Stan-
dort und umgekehrt unzulässig. Anbieter öffen-
tlich zugänglicher nummerngebundener interper-
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soneller Telekommunikationsdienste stellen sicher, 
dass Endnutzer, die einen Vertrag kündigen, die 
Rufnummernmitnahme nach Absatz 5 bis zu einem 
Monat nach Vertragsende beantragen können. Die 
Mitnahme der Rufnummer und deren technische 
Aktivierung erfolgen an dem mit dem Endnutzer 
vereinbarten Tag, spätestens innerhalb des folgen-
den Arbeitstages. Erfolgen die Mitnahme der Ruf-
nummer und deren technische Aktivierung nicht 
spätestens innerhalb des folgenden Arbeitstages, 
kann der Endnutzer von dem Anbieter, der die Ver-
zögerung zu vertreten hat, eine Entschädigung in 
Höhe von 10 Euro für jeden Tag der Verzögerung 
verlangen; § 58 Absatz 3 Satz 4 und 5 TKG ist 
entsprechend anwendbar. Für die Anbieter öffen-
tlich zugänglicher Mobilfunkdienste gilt Satz 1 mit 
der Maßgabe, dass der Endnutzer jederzeit die Mit-
nahme der ihm zugeteilten Rufnummer verlangen 
kann. Der bestehende Vertrag zwischen dem End-
nutzer und dem Anbieter öffentlich zugänglicher 
Mobilfunkdienste bleibt davon unberührt. Auf Ver-
langen hat der abgebende Anbieter dem Endnutzer 
eine neue Rufnummer zuzuteilen. Der Kunde muss 
Änderungen von Teilnehmerrufnummern hinneh-
men, wenn diese durch Maßnahmen oder Entschei-
dungen der Bundesnetzagentur gegenüber dem 
Anbieter TKG und der dazu ergangenen Verfahr-
ensregelungen veranlasst sind oder die Zuteilung 
aufgrund unrichtiger Angaben des Kunden erfolgt 
ist. Bei Kündigung des Telefonvertrages mit Net-
Düsseldorf bestätigt NetDüsseldorf die Kündigung 
schriftlich mit dem Hinweis, dass der Kunde bzw. 
sein neuer Kommunikationsanbieter spätestens bis 
zum Vertragsende bekannt geben muss, ob er seine 
Rufnummer beibehalten möchte. Unterbleibt ein 
solcher Hinweis, so ist NetDüsseldorf berechtigt, 
diese Nummer - für den Fall, dass sie dem Kund-
en aus dem Nummernblock von NetDüsseldorf 
zugeteilt wurde, an einen anderen Kunden nach ein-
er Sperrfrist von sechs Monaten zu vergeben, - für 
den Fall, dass sie dem Kunden aus dem Nummern-
block eines anderen Telekommunikationsanbieters 
zugeteilt wurde und der Kunde mit dieser Num-
mer zu NetDüsseldorf gewechselt ist, an diesen 
ursprünglichen Telekommunikationsanbieter zu-
rückzugeben. Für die Rufnummernmitnahme zum 
neuen Anbieter kann NetDüsseldorf ein Entgelt 
erheben, wenn dieses in der Preisliste geregelt ist. 

Umzug (vgl. § 60 TKG) 

Wenn ein Kunde seinen Wohnsitz wechselt und seine 
Verträge weiterführen möchte, ist NetDüsseldorf 
als Anbieter von öffentlich zugänglichen Telekom-
munikationsdiensten verpflichtet, die vertraglich 
geschuldete Leistung an dem neuen Wohnsitz des 
Verbrauchers ohne Änderung der vereinbarten 
Vertragslaufzeit und der sonstigen Vertragsinha-

lte zu erbringen, soweit NetDüsseldorf diese dort 
anbietet. NetDüsseldorf kann ein angemessenes 
Entgelt für den durch den Umzug entstandenen 
Aufwand verlangen, das jedoch nicht höher sein 
darf als das für die Schaltung eines Neuanschlusses 
vorgesehene Entgelt. Dieses Entgelt ist in der jew-
eils anwendbaren Preisliste bestimmt. Wird die ver-
traglich geschuldete Leistung am neuen Wohnsitz 
nicht angeboten, kann der Kunde den Vertrag unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Mon-
at kündigen. Die Kündigung kann mit Wirkung zum 
Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem 
späteren Zeitpunkt erklärt werden. Anbieter von 
öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdien-
sten sowie Betreiber öffentlicher Telekommunika-
tionsnetze arbeiten zusammen, um sicherzustellen, 
dass die Aktivierung des Telekommunikationsdien-
stes am neuen Wohnsitz zu dem mit dem Verbrauch-
er ausdrücklich vereinbarten Tag erfolgt. § 58 Ab-
satz 3 und § 59 Absatz 4 TKG gelten entsprechend. 

Selektive Sperre zum Schutz vor Kosten, Sperre 
bei Zahlungsverzug (vgl. § 61 TKG) 

Endnutzer können von dem Anbieter von Sprach-
kommunikationsdiensten, von dem Anbieter von 
Internetzugangsdiensten und von dem Anbieter 
des Anschlusses an das öffentliche Telekommunika-
tionsnetz verlangen, dass die Nutzung ihres Netz-
zugangs für bestimmte Rufnummernbereiche im 
Sinne von § 3 Nr. 50 TKG sowie für Kurzwahldienste 
unentgeltlich netzseitig gesperrt wird, soweit dies 
technisch möglich ist. Die Freischaltung der ges-
perrten Rufnummernbereiche und der Kurzwahl-
dienste ist kostenpflichtig, wenn dies in der vere-
inbarten Preisliste bestimmt ist. Endnutzer können 
von dem Anbieter öffentlich zugänglicher Mobil-
funkdienste und von dem Anbieter des Anschlusses 
an das öffentliche Mobilfunknetz verlangen, dass 
die Identifizierung ihres Mobilfunkanschlusses zur 
Inanspruchnahme und Abrechnung einer neben 
der Verbindung erbrachten Leistung unentgeltlich 
netzseitig gesperrt wird. NetDüsseldorf kann nach 
Maßgabe der nachfolgenden Absätze ganz oder 
teilweise die Leistung mittels einer Sperre verwei-
gern. Wegen Zahlungsverzugs des Verbrauchers 
darf NetDüsseldorf eine Sperre durchführen, wenn 
der Kunde bei wiederholter Nichtzahlung und nach 
Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zahlungsverp-
flichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. 
NetDüsseldorf muss die Sperre mindestens zwei 
Wochen zuvor schriftlich androhen und dabei auf 
die Möglichkeit des Verbrauchers, Rechtsschutz 
vor den Gerichten zu suchen, hinweisen. Bei der 
Berechnung der Höhe des Betrags nach Satz 1 blei-
ben nicht titulierte Forderungen, die der Kunde 
form- und fristgerecht und schlüssig begründet 
beanstandet hat, außer Betracht. Ebenso bleiben 
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nicht titulierte bestrittene Forderungen Dritter 
außer Betracht. Dies gilt auch dann, wenn diese 
Forderungen abgetreten worden sind. NetDüs-
seldorf darf eine Sperre durchführen, wenn der 
begründete Verdacht besteht, dass der Anschluss 
des Endnutzers missbräuchlich benutzt oder von 
Dritten manipuliert wird. Die Sperre ist auf die 
vom Zahlungsverzug oder Missbrauch betroff-
enen Leistungen zu beschränken. Im Falle stritti-
ger hoher Rechnungen für Mehrwertdienste muss 
dem Kunden weiterhin Zugang zu einem Mindes-
tangebot an Sprachkommunikations- und Breit-
bandinternetzugangsdiensten gewährt werden. 
Sofern der Zahlungsverzug einen Dienst betrifft, 
der Teil eines Angebotspakets ist, kann der An-
bieter nur den betroffenen Bestandteil des An-
gebotspakets sperren. Eine auch ankommende 
Sprachkommunikation erfassende Vollsperrung 
darf frühestens eine Woche nach Sperrung ab-
gehender Sprachkommunikation erfolgen. Die 
Sperre darf nur aufrechterhalten werden, solange 
der Grund für die Sperre fortbesteht. Liegen wie-
derholt die Voraussetzungen für eine Sperre der 
Leistungen vor, ist die NetDüsseldorf berechtigt, 
das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Hier-
zu wird die NetDüsseldorf dem Kunden zwei Wo-
chen vorher diese fristlose Kündigung androhen, 
ohne dass der Kunde innerhalb dieser Zeit den ver-
tragsgemäßen Zustand von seiner Seite herstellt. 

Rechnungsinhalt, Teilzahlungen (vgl. § 62 TKG) 

Rechnungen der NetDüsseldorf haben den Inhalt 
nach § 62 TKG. Sofern Fremdforderungen oder 
abgetretene Forderungen Dritter (Drittanbieter) 
mit ausgewiesen werden, enthalten die Rechnun-
gen an Endnutzer auch die zusätzlich Angaben 
nach § 62 Abs. 2 TKG. Zahlt der Endnutzer den Ge-
samtbetrag der Rechnung an den rechnungsstel-
lenden Anbieter, so befreit ihn diese Zahlung von 
der Zahlungsverpflichtung auch gegenüber dem 
Drittanbieter. Hat der Endnutzer vor oder bei der 
Zahlung nichts anderes bestimmt, so sind Teilz-
ahlungen an den rechnungsstellenden Anbieter 
auf die in der Rechnung ausgewiesenen Forderun-
gen nach ihrem Anteil an der Gesamtforderung 
der Rechnung zu verrechnen. NetDüsseldorf als 
rechnungsstellendes Unternehmen wird den 
Rechnungsempfänger (Kunden) in der Rechnung 
darauf hinweisen, dass dieser berechtigt ist, be-
gründete Einwendungen gegen einzelne in der 
Rechnung gestellte Forderungen zu erheben. 
Anspruch auf Einzelverbindungsnachweis (§ 65 
TKG) Auf Wunsch erhält der Kunde gem. § 65 TKG 
kostenlos eine detaillierte Rechnung mit einer 
Einzelverbindungsübersicht, diese Übersicht en-
thält auch die pauschal mit einer TK-Flatrate abge-
goltenen Verbindungen, wenn er dies vorab – wid-

erruflich - verlangt hat. Hierzu gilt: Der Endnutzer 
kann von dem Anbieter öffentlich zugänglicher 
nummerngebundener interpersoneller Telekom-
munikationsdienste und von dem Anbieter von In-
ternetzugangsdiensten jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft eine nach Einzelverbindungen aufges-
chlüsselte Rechnung (Einzelverbindungsnachweis) 
verlangen, die zumindest die Angaben enthält, die 
für eine Nachprüfung der Teilbeträge der Rechnung 
erforderlich sind. Dies gilt nicht, soweit technische 
Hindernisse der Erteilung von Einzelverbind-
ungsnachweisen entgegenstehen oder wegen der 
Art des Rechtsgeschäfts eine Rechnung grundsät-
zlich nicht erteilt wird. Die Rechtsvorschriften zum 
Schutz personenbezogener Daten bleiben un-
berührt. Die Einzelheiten darüber, welche Angaben 
in der Regel für einen Einzelverbindungsnachweis 
erforderlich und in welcher Form diese Anga-
ben jeweils mindestens zu erteilen sind, kann die 
Bundesnetzagentur durch Verfügung festlegen. 
Der Endnutzer kann einen auf diese Festlegungen 
beschränkten Einzelverbindungsnachweis ver-
langen, für den kein Entgelt erhoben werden darf. 

Beanstandungen und Einwendungsausschluss 
(vgl. § 67 TKG) 

Einwendungen (Beanstandungen nach § 67 TKG) 
gegen Entgeltabrechnungen der NetDüssel-
dorf sind gegenüber NetDüsseldorf innerhalb 
von acht Wochen nach Zugang der Rechnung 
schriftlich zu erheben. Erhebt der Kunde innerh-
alb dieser Frist keine Einwendung, gilt die Rech-
nung als von ihm genehmigt. NetDüsseldorf wird 
den Kunden in der Rechnung auf die Möglichkeit 
der Rechnungseinwendung und auf die Folgen 
einer unterlassenen Erhebung der Einwendungen 
innerhalb der Frist hinweisen. Gesetzliche An-
sprüche des Kunden bei begründeten Einwend-
ungen bleiben auch nach Fristablauf unberührt. 
Zur Fristwahrung ist der Zugang der Einwendung 
bei NetDüsseldorf maßgebend. Im Falle von Bean-
standungen, die die Telekommunikationsdien-
stleistungen betreffen, wird NetDüsseldorf das 
in Rechnung gestellte Verbindungsaufkommen 
unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Be-
lange etwaiger weiterer Nutzer des Anschlusses 
als Entgeltnachweis nach den einzelnen Verbind-
ungsdaten aufschlüsseln und eine technische 
Prüfung nach § 67 Abs. 3 TKG vornehmen, es sei 
denn, die Beanstandung ist nachweislich nicht 
auf einen technischen Mangel zurückzuführen. 

Haftung (vgl. § 70 und § 69 TKG)

 Für schuldhaft verursachte Schäden aus der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit haftet NetDüsseldorf unbegrenzt. Für 
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Vermögensschäden, die von NetDüsseldorf, ihren 
gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern oder Erfül-
lungsgehilfen bei der Erbringung von Telekommu-
nikationsdiensten verursacht wurden und die nicht 
auf Vorsatz beruhen, haftet NetDüsseldorf nur bis zu 
einem Betrag von 12.500 Euro je Endnutzer. Beste-
ht die Schadensersatzpflicht wegen desselben 
Ereignisses gegenüber mehreren Endnutzern, ist 
die Haftung auf insgesamt 30 Mio. Euro begrenzt. 
Übersteigt die Schadensersatz- oder Entschädi-
gungspflicht gegenüber mehreren Anspruchs-
berechtigten auf Grund desselben Ereignisses die 
Höchstgrenze nach Satz 2, wird der Schadens-
ersatz oder die Entschädigung in dem Verhältnis 
gekürzt, in dem die Summe aller Schadensersatz- 
oder Entschädigungsansprüche zur Höchstgrenze 
steht. Die Haftungsbegrenzung nach den Sätzen 
1 bis 3 gilt nicht, wenn die Schadensersatz- oder 
Entschädigungspflicht durch ein vorsätzliches oder 
grob fahrlässiges Verhalten des Anbieters her-
beigeführt wurde, sowie für Ansprüche auf Ersatz 
des Schadens, der durch den Verzug der Zahlung 
von Schadensersatz oder einer Entschädigung ent-
steht. Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 kann die 
Höhe der Haftung gegenüber Endnutzern, die keine 
Verbraucher sind, durch einzelvertragliche Verein-
barung geregelt werden. Für Vermögensschäden, 
die NetDüsseldorf, ihre gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder groß fahrläs-
sig verursacht haben und die nicht vom Anwend-
ungsbereich des vorstehenden Absatzes erfasst 
sind, haftet NetDüsseldorf unbegrenzt. Für sons-
tige Schäden, z. B. Sachschäden, die nicht vom An-
wendungsbereich der drei vorstehenden Absätze 
erfasst sind, haftet NetDüsseldorf nur bei schuld-
hafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(„Kardinalspflichten“), wobei die Haftung auf den 
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt 
ist. Als vertragstypisch vorhersehbarer Schaden 
im Sinne des Absatzes 4 gilt höchstens ein Betrag 
von 12.500,- Euro je Schadensfall. NetDüsseldorf 
haftet nicht für entgangenen Gewinn oder direk-
te oder indirekte Schäden bei Kunden oder Drit-
ten, die dadurch entstehen, dass infolge höherer 
Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen NetDüs-
seldorf-Leistungen unterbleiben. NetDüsseldorf 
haftet nicht für die über ihre Dienste abrufbaren und 
übermittelten Informationen Dritter und zwar wed-
er für deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktu-
alität, noch dafür, dass sie frei von Rechten Dritter 
sind oder der Informationssender rechtswidrig 
handelt, indem er die Informationen übermittelt. 
In Bezug auf die von NetDüsseldorf entgeltlich zur 
Verfügung gestellte Soft- und Hardware ist die ver-
schuldensunabhängige Haftung gemäß § 536a Abs. 
1 BGB ausgeschlossen. Für den Verlust von Daten 
haftet NetDüsseldorf über die vorstehenden Rege-
lungen hinaus nicht, wenn der Kunde seine Pflicht, 

die Daten zur Schadensminderung und zur Daten-
sicherheit in anwendungsadäquaten Intervallen 
zu sichern, schuldhaft verletzt hat. Die Haftungs-
beschränkungen gelten auch für die persönliche 
Haftung der gesetzlichen Vertreter von NetDüs-
seldorf, der NetDüsseldorf-Mitarbeiter sowie Er-
füllungs- und Verrichtungsgehilfen. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen arglistig 
verschwiegener Mängel oder aus einer übernom-
menen Garantie bleibt von den vorstehenden Re-
gelungen unberührt. Der Kunde ist verpflichtet, 
angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr 
und -minderung zu treffen. Soweit NetDüsseldorf 
aufgrund einer Vorschrift des Teil 3 des TKG dem 
Endnutzer eine Entschädigung zu leisten hat oder 
dem Endnutzer oder einem Wettbewerber nach 
den allgemeinen Vorschriften zum Schadenser-
satz verpflichtet ist, ist diese Entschädigung oder 
dieser Schadensersatz auf einen Schadensersatz 
nach Absatz 1 anzurechnen; ein Schadensersatz ist 
auf die Entschädigung oder einen Schadensersatz 
nach den allgemeinen Vorschriften anzurechnen. 

Endnutzerverzeichnisse (vgl. § 17 TDDDG)

NetDüsseldorf trägt – wenn der Kunde dies wün-
scht – dafür Sorge, dass der Kunde entgeltfrei mit 
Namen, Anschrift, Beruf und Branche in öffentli-
che gedruckte oder elektronische Endnutzerverze-
ichnisse eingetragen wird und Mitbenutzer seines 
Anschlusses mit Namen und Vornamen einget-
ragen werden, sofern diese der Eintragung vor-
her schriftlich zugestimmt haben. Dabei kann der 
Kunde bestimmen, welche Angaben in den Verze-
ichnissen veröffentlicht werden sollen. Der Kunde 
wird darauf hingewiesen, dass die elektronischen 
Endnutzerverzeichnisse über automatisierte Such-
funktionen verfügen und insbesondere eine sog. 
Inverssuche möglich ist. Sofern der Kunde mit ei-
nem Eintrag in ein Endnutzerverzeichnis eingetra-
gen ist, darf die Telefonauskunft auch über seinen 
Namen und/ oder seine Anschrift erteilt werden 
(„Inverssuche“). NetDüsseldorf darf bei Einzelan-
fragen Auskunft über die in Teilnehmerverzeich-
nissen enthaltenen Kunden gemäß den geset-
zlichen Vorschriften erteilen oder durch Dritte 
erteilen lassen. Der Kunde hat das unentgeltliche 
Recht, der Auskunftserteilung über die Daten zu 
widersprechen, einen unrichtigen Eintrag berich-
tigen zu lassen bzw. den Eintrag löschen zu lassen. 

Schlichtungsverfahren (vgl. § 68 TKG) 

Ein Endnutzer kann bei der Schlichtungsstelle 
Telekommunikation der Bundesnetzagentur durch 
einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleit-
en, wenn es zwischen ihm und einem Betreiber  
öffentlicher Telekommunikationsnetze oder ei-
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nikationsdienste zum Streit über einen Sachver-
halt kommt, der mit den folgenden Regelungen 
zusammenhängt: den §§ 51, 52, 54 bis 67 TKG oder 
den aufgrund dieser Regelungen getroffenen Fes-
tlegungen sowie § 156 TKG oder einer Rechtsver-
ordnung nach § 52 Absatz 4 TKG, der Verordnung 
(EU) Nr. 531/2012 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 13. Juni 2012 über das Roaming in 
öffentlichen Mobilfunknetzen in der Union (Neu-
fassung) (ABl. L 172 vom 30.6.2012, S. 10), die zuletzt 
durch die Verordnung (EU) 2017/920 (ABl. L 147 vom 
9.6.2017, S. 1) geändert worden ist, oder Artikel 4 
Absatz 1, 2 und 4 und Artikel 5a der Verordnung (EU) 
2015/2120. Das Schlichtungsverfahren endet, wenn 

- der Schlichtungsantrag zurückgenommen wird, 

- Endnutzer und Betreiber oder Anbieter sich geein-
igt und dies der Bundesnetzagentur mitgeteilt haben, 

- Endnutzer und Betreiber oder Anbieter überein-
stimmend erklären, dass sich der Streit erledigt hat, 

- die Schlichtungsstelle Telekommunikation der 
Bundesnetzagentur dem Endnutzer und dem Be-
treiber oder Anbieter mitteilt, dass eine Einigung im 
Schlichtungsverfahren nicht erreicht werden konnte, oder 

- die Schlichtungsstelle Telekommunika-
tion der Bundesnetzagentur feststellt, dass Be-
lange nach Absatz 1 nicht mehr berührt sind. 

Die Bundesnetzagentur regelt die weiteren Einzelheiten 
über das Schlichtungsverfahren in einer Schlichtung-
sordnung, die sie veröffentlicht. Die Schlichtungsstelle 
Telekommunikation der Bundesnetzagentur muss die 
Anforderungen nach dem Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz vom 19. Februar 2016 (BGBl. I S. 254), das 
durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 25. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, erfüllen. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
übermittelt der Zentralen Anlaufstelle für Verbrauch-
erschlichtung die Mitteilungen nach § 32 Absatz 3 
und 4 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes. 

Nutzung eigener Telekommunikatiosendeinrichtun-
gen durch den Kunden 

Nutzt der Kunde für die Telekommunikationsdien-
ste von NetDüsseldorf (Telefonie, Internet-Access 
usw.) eigene Telekommunikationsendeinrichtun-
gen (siehe § 2 Nr. 2 des Gesetzes über Funkanla-
gen und Telekommunikationsendeinrichtungen), 
gelten unbeschadet der sonstigen Regelungen in 
den vorliegenden AGB folgende besonderen Rege-
lungen und Hinweise: Telekommunikationsendein-
richtungen und Empfangsgeräte sind so zu betrei-
ben, dass Störungen anderer Kunden und störende 
Rückwirkungen auf Einrichtungen von NetDüssel

dorf oder Dritter ausgeschlossen sind. Die Einrich-
tungen des Kunden haben den jeweils gültigen und 
einschlägigen Normen des Gesetzes über Funk-
anlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen zu entsprechen. Nutzt und betreibt der Kunde 
solche eigenen Telekommunikationsendeinrich-
tungen, ist er ausschließlich selbst für deren ord-
nungsgemäßen Betrieb und deren Sicherheit und 
Störungsfreiheit verantwortlich. Dies bedeutet, 
dass der Kunde insbesondere selbst für die er-
forderlichen Einstellungen, Sicherheitsmerkmale 
und Updates zu sorgen hat. Nach den anerkannt-
en Regeln der Technik und Sicherheit erfordert 
dies eine regelmäßige Information beim Hersteller 
der Endeinrichtungen über mögliche Updates und 
mögliche bekanntgewordene Sicherheitslücken. 
NetDüsseldorf weist ausdrücklich darauf hin, dass 
weder die Information über solche Sicherheitslück-
en noch deren Beseitigung im Verantwortungs-
bereich von NetDüsseldorf liegen. Der Kunde wird 
zudem darauf hingewiesen, dass er nach der aktuel-
len Rechtsprechung die missbräuchliche Nutzung 
durch Dritte zu vertreten hat, wenn er diese in zu-
rechenbarer Weise ermöglich hat und NetDüssel-
dorf keine Pflicht zum Hinweis auf einen möglichen 
Missbrauch trifft. NetDüsseldorf wird dem Kunden 
die notwendigen Zugangsdaten und Informationen 
für den Anschluss von Telekommunikationsend-
einrichtungen und die Nutzung der Telekommu-
nikationsdienste in Textform unaufgefordert und 
kostenfrei bei Vertragsschluss zur Verfügung stel-
len. Zur vorgenannten Information ist NetDüssel-
dorf gesetzlich verpflichtet. Diese Information be-
deutet nicht, dass NetDüsseldorf dem Kunden die 
Nutzung eigener Telekommunikationsendeinrich-
tungen empfiehlt. Die vorgenannten Informationen 
beziehen sich auch nicht auf alle weiteren erforder-
lichen Sicherheitseinstellungen, die der Kunde in 
Abhängigkeit der von ihn genutzten Einrichtungen 
selbst vornehmen muss. NetDüsseldorf empfiehlt 
den Kunden nur dann von dem Recht auf den An-
schluss eigener Telekommunikationsendeinrich-
tungen und insbesondere eigener Router Geb-
rauch zu machen, wenn der Kunde über den hierfür 
erforderlichen technischen Sachverstand verfügt 
und/oder diesen selbst durch Dritte bereitstellt. Es 
obliegt allein dem Kunden selbst zu beurteilen, ob 
er von seinem Recht auf Betrieb eigener Telekom-
munikationsendeinrichtungen Gebrauch machen 
will. Will er diesen Gebrauch ausüben, wird Net-
Düsseldorf diesen selbstverständlich ermöglichen 
und gestatten, ist aber nicht für diesen Betrieb und 
die Nutzung durch den Kunden verantwortlich. 
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Datenschutz/Fernmeldegeheimnis (insbesondere 
nach DS-GVO und TDDDG) 

Falls nicht ausdrücklich schriftlich anders vere-
inbart, sind die NetDüsseldorf unterbreiteten In-
formationen des Kunden mit Ausnahme der per-
sonenbezogenen Daten nicht vertraulich. Net 
Düsseldorf wird personenbezogene Daten nach 
Maßgabe der einschlägigen datenschutzrechtli-
chen Regelungen erheben, verarbeiten und nutzen. 
Diese Verarbeitung richtet sich nach der DS-GVO 
und den hierzu anwendbaren ergänzenden natio-
nalen Vorschriften (BDSG) sowie speziell für Tele-
kommunikationsdienste das TDDDG. Hierdurch 
unterliegen die Daten, die bei der Erbringung von 
Telekommunikationsdiensten anfallen, dem Fern-
meldegeheimnis. NetDüsseldorf wahrt das Fern-
meldegeheimnis und den Datenschutz nach den 
jeweils anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 
Im Überblick sind die Daten insbesondere zur Er-
bringung der Dienste sowie zu deren Abrechnung 
nebst Forderungseinzug und zur Störungsbeseiti-
gung und Missbrauchserkennung zu verarbeiten. 
Hat der Kunde eine ausdrückliche Einwilligung in 
weitere Zwecke der Verarbeitung erteilt, erfolgt 
eine Verarbeitung zu diesen weiteren Zwecken. 
Zusätzlich werden die sog. Bestandsdaten (Name, 
Adresse usw.) nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen verarbeitet, soweit es zur Ausgestaltung des 
Vertrages und deren weiteren Erfüllung erforder-
lich ist. NetDüsseldorf wird Änderungen der Recht-
slage, wie durch die kommende e-Privacy-VO, ab 
deren Geltungsstichtag beachten. Ausführliche 
Informationen zur Datenverarbeitung durch Net-
Düsseldorf sind den AGB beigefügt oder abrufbar 
unter www-net-duesseldorf.de. Die von dem Ka-
belreceiver übermittelten Daten werden nach den 
gesetzlichen Bestimmungen gespeichert, sofern 
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist. Net-
Düsseldorf trägt dafür Sorge, dass alle Personen, 
die von NetDüsseldorf mit der Abwicklung dieses 
Vertrages betraut werden, die einschlägigen daten-
schutzrechtlichen Vorschriften in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung kennen und beachten sowie auf das 
Daten- und Fernmeldegeheimnis verpflichtet sind.


